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Berlin, 11. Mai 04 

Umsetzung von Hartz IV: 
Berechnung der Kosten für den Kreis Pinneberg 

zu einseitig kalkuliert! 

„Es ist dringend notwendig, dass es zwischen dem 

Bund und der kommunalen Seite zu einer fachgerech-

ten Überprüfung der angenommenen Kosten für die 

Umsetzung von Hartz IV kommt, damit die Spekulatio-

nen ein Ende haben“, fordert der Kreis Pinneberger 

SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Ernst Dieter Ross-

mann. Der Sozialdemokrat verweist insbesondere dar-

auf, dass die angenommenen 14 Millionen Euro Mehr-

kosten für den Kreis Pinneberg in dieser Form offen-

sichtlich nicht haltbar sind. Rossmann: „Etliche Positio-

nen, die nachdrücklich zu einer Senkung der Kostenbe-

lastung für die Kreise führen werden, haben in die Ab-

schlussrechnung, die von der Kreisverwaltung vorgelegt 

worden ist, keinen Eingang gefunden.“  

So werden die Bundesländer durch den teilweisen Weg-

fall des Wohngeldes sowie den Wegfall bisheriger Ein-

gliederungsleistungen für Sozialhilfebezieher um insge-

samt 2,4 Milliarden Euro entlastet. Diese Einsparungen 
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müssen die Länder an Kreise und kreisfreie Städte wei-

tergeben, was sie auch im Vermittlungsverfahren im 

Dezember 2003 zugesagt haben. Rossmann: „Auch für 

Schleswig-Holstein liegt eine solche Zusage vor.“  

Gleiches würde für die neue Berechnung der Leis-

tungshöhe gelten, durch die ein Teil der bisherigen Ar-

beitslosenhilfebezieher in Zukunft keine Grundsiche-

rung mehr erhält. Auch bei der Berechnung der Wohn-

kosten wird es zu Veränderungen kommen, die zu einer 

Entlastung bei den Kommunen über den bisher ange-

nommenen Finanzierungsteil führen. Ebenso sind die 

eingesparten Personalkosten bei Städten und Gemein-

den bisher in der Übersicht der Kreisverwaltung nicht 

berücksichtigt.  

Nach Recherchen des Abgeordneten hat es bei den Ü-

berprüfungen von Kostenschätzungen in anderen Städ-

ten durchaus massive Korrekturen gegeben. So hat das 

Wirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die Stadt Mün-

chen, für die das Sozialamt ursprünglich 70 Millionen 

Euro Mehrkosten ermittelt hatte, mittlerweile auf eine 

Minderbelastung von 10 Millionen Euro gekommen ist. 

Auch aus der Stadt Kiel, die eine der 14 Modellregionen 

für die Umsetzung der Zusammenführung von Arbeits-

losen- und Sozialhilfe ist, sind entsprechende Korrektu-

ren von ursprünglichen Berechnungen bekannt. 

Für Rossmann ist es gleichwohl wichtig, auch den Zah-

len aus den Bundesministerien nicht kritiklos zu ver-

trauen. Entscheidend sei, dass es endlich eine gemein-

same Berechungsgrundlage gibt und „das wechselseiti-

ge Pokern“ aufhört. Selbstverständlich ist für den Abge-

ordneten auch, dass die zugesicherte Entlastung der 

Kommunen um 2,5 Milliarden Euro im Zusammenhang 

mit der Reform von Hartz IV auch wirklich bei den 
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Kommunen ankommen muss. Rossmann: „Eine Revisi-

onsklausel ist bereits fest zugesagt, um die Finanz-

ströme gegebenenfalls nachbessern zu können.“  

Gleichzeitig macht der Abgeordnete darauf aufmerk-

sam, dass die besondere Situation der einzelnen Kreise 

sich auch in Schleswig-Holstein in entsprechenden 

Ausgleichsmechanismen im kommunalen Finanzaus-

gleich und beim quotalen System wieder finden muss. 

„Kassandra-Zahlen, wie sie jetzt einseitig in die Öffent-

lichkeit dringen, werden der Sache allerdings nicht ge-

recht“, so Rossmann. 


